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II. Art der baulichen Nutzung

§ 3

Baugebiet

Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 

ist allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.

§ 4

entfällt

§ 5

Ausnahmen

(bei einheitlichem Baugebiet)

Soweit in § 4 BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese 

mit Ausnahme von Ziffer 6 - Ställe für Kleintier

haltung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

§ 6

Festsetzungen im Gestaltungsplan
-V Pfc /

Festsetzungen nach § 4 Ab#". 4 BauNVO (beschränkte Festsetzungen 

in Wohngebieten) erfplgen durch Einträgen im Gestaltungsplan.

Neben- und Versorgungsanlagen

(1) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind 

unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig.

(2) Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO 

können als Ausnahmen zugelassen werden.

III. Maß der baulichen Nutzung

§ 8

Allgemeines

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Fest

setzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse.
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(2) Auf den nic:ht überbnubaren ö-rundstueksfläclien sind

Sebenaniagen im binn© des § 14 BauHVO nicht zulässig.

§ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12

Grenz- und G-ebäudeabstand

Soweit im Straßen-“ und Baulinienplan keine größeren *b”

stände festgesetzt sind, gelten die Vorschriften über 

Grenz- und Ifensterabstände der §§ 7 und 8 der Landesbau-

ordnmig für Baden-hlirttenberg (1B0).

II. Baugestaltimg

§ 13

Gestaltung der Bauten

(1) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgcastrcktes 

Rechteck bilden; dabei soll die Gebäucie±Ä±±a3iglängsseite bei 

eIngeschossigen Gebäuden in der Regel mindestens 9,00 m 

betragen. Doppelhäuser missen gleichzeitig ausgeführt und
einheitlich gestaltet werden. 9»*' <^s

f', yfÖSS 6-ß^'luc(^ ^wi
(2) Die Höhe der Gebäude darf vom eingeebneten Gelände

bis zur Traufe betragen:

bei 1-gesohossigen Gebäuden mit flach geneigtem Bach 4.00 xa

bei 1-geschossigen Gebäuden mit steil geneigtem Dach 4050 m

(3) Die Sockelhölie der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfuß

boden) ist möglichst niedrig zu halten; sie darf auf der 

Hangseite nicht mehr als 0.60 m betrugen.

(4) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Gebäude talütig

mit einem Hauptgeschoß mehr als im Gestaltungsplan vorg e- 

sehen in Erscheinung treten, sofern dies im Gestaltungs- 

plan nie-i t bereits berücksichtigt ist. Die Berechnung der 

Vollgeschosse erfolgt nach § 2 (4) DBO,



(5) ONMLKJIHGFEDCBAAn- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, 

wenn sie in einem angemessenen Gröfienverhältnis zum

Hauptgebäude stehen und sich architektonisch einfügen.

(6) Fensteröffnungen sind in ihrer Größe und Verteilung 

in der Handfläche harmonisch zu gestalten.

(7) Die Dachneigung muß bei den Hauptgebäuden betrageni

bei 1-geochossigen Gebäuden mit flach geneigtem Dach 25 - 30° 
bei 1-geschossigen Gebäuden mit steil geneigtem Dach|42 - 48^

Bei Doppelhäuser muß die Dachneigung stets die gleiche sein*

Für die Dachdeckung sollen in der Kegel dunkel engobierte 

ionziegel verwendet werden.

(8) Im Dachrum dürfen Wohnungen und Wohnräume nur bei 

Hauptgebäuden mit Steildach eingebaut werden. Bei Haupt

gebäuden mit flachgeneigtem Ifo.ch ist nur ein Einbau von 

EinseIwohnräumen an den Giebelseiten gestattet. Die Häume 

müssen ihre Belichtung und Belüftung jedoch ausschlieÄlch 

durch Giebelfenster erhalten. Die Belichtung und Belüftung 

des nicht •uusgebnuten Dachbodens muß durch liegende Fenster 

erfolgen#

(9) Dachgauben und Baehaufbauten Bind nur bei Gebäuden mit

öteildach gestattet• Sie sind auf der Dachfläche eo zu 

verteilen, daß eine harmonische Wirkung entsteht und die

Klarheit der Dachform nicht beeinträchtigt wird.

In keinem Falle darf die Gesamtlänge der Daehgaupen bei 

Gebäuden mit Satteldächern mehr als die Hälfte der je

weiligen Seitenlänge des Gebäudes betragen# Die Höhe der 

Stirnseiten der Graupen soll, im Rohbau zwischen Dachfläche 

und Unterkonto der Sparren gemessen, nicht mehr als 90 cm 

betragen#

(10) Die Ausführung eines Kniestockes ist nur bei 1-gesehos- 

sigen Gebäuden mit Steildach zulässig. Die Höhe darf 80 cm 

nicht übersteigen, gemessen zwischen Oberkante EG.-Decke und 

des helini11punkt der Aussenseiten der Umfassungswand mit der 

Unterseite der Dparren. Bei Gebäuden mit flaehgenjigtem

Dach ist die Ausbildung eines Kniestockes nicht gestattet, nur
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